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Heiko Haumann

Von der Last, Zeugnis abzulegen – 
Zilli Reichmann, Hermann Diamanski 
und die Erinnerung an Auschwitz

Am 19. März 1964 trat Hermann Diamanski, zeitweise Lagerältester im „Zigeu-
nerlager“ von Auschwitz-Birkenau, im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 
auf.1 Er sollte als Zeuge vor allem über den ehemaligen SS-Oberscharführer Wil-
helm Boger (1906-1977) aussagen. Boger war Ermittlungsbeamter der Politi-
schen Abteilung im Konzentrationslager Auschwitz gewesen und wegen seiner 
Brutalität und Foltermethoden berüchtigt. Durch eine Anzeige gegen ihn war 
der Prozess überhaupt erst ins Rollen gekommen.2

Mit dem Prozess begann – spät genug – die umfassende Beschäftigung mit 
der systematischen Ermordung zahlloser Menschen und die Auseinandersetzung 
mit diesen Verbrechen. Da schriftliche Quellen nur in geringem Maße zur Verfü-
gung standen, kam den Aussagen Überlebender besondere Bedeutung zu. Viele 
Häftlinge hatten sich vorgenommen, darzulegen, was geschehen war – stellver-
tretend, als „Bevollmächtigte“ der Ermordeten, die die eigentlichen Zeugen hät-
ten sein müssen, als eine Pflicht ihnen gegenüber.3 Ohne die Zeugenschaft der 
Überlebenden wären die Verbrechen nicht zu ahnden gewesen. Sie wurden da-
durch zu wichtigen Akteuren.4

Diamanski, nicht als Jude oder Sinto, sondern als politischer Häftling in Ausch-
witz, hatte als Funktionshäftling eine besondere Rolle inne. Warum empfand er 
seine Zeugenschaft als Last, obwohl er doch durchaus zur Aufklärung beitragen 
wollte? Er schilderte dem Gericht zahlreiche Grausamkeiten Bogers, darunter 
die Ermordung einer tschechischen Jüdin.5 Weil seine Darstellung in diesem 
Fall teilweise ungenau war, erschien sie dem Gericht unglaubwürdig. Im Kern 
traf seine Aussage jedoch zu, wie von mir nachgewiesen. Das Gericht forschte 
hingegen nicht genauer nach und sprach Boger in diesem Punkt mangels Bewei-
sen frei. Diamanski hatte damit zu kämpfen, dass seine Erinnerung nicht immer 
zutraf oder zumindest in Frage gestellt wurde. Das musste für ihn belastend sein. 
Damit hängt auch zusammen, dass Bogers Verteidiger Diamanskis Verwechs-
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lung nutzte, um nicht nur dessen Glaubwürdigkeit, sondern diejenige aller Zeu-
gen aufgrund ihres schlechten Erinnerungsvermögens anzuzweifeln. Das Ge-
richt folgte letztlich nicht den pauschalen Unterstellungen des Verteidigers und 
verurteilte Boger wegen mehrfachen Mordes und Mittäterschaft bei weiteren 
Morden zu mehrmals lebenslanger Haft.

Dennoch verunsicherten die Fragen der Verteidigung nach präzisen Angaben 
über Entfernungen, Tageszeit, Lichtverhältnisse u. ä. nicht nur Diamanski, son-
dern viele Zeugen. Die Verteidiger der Angeklagten nutzten jede Unsicherheit 
der Zeugen schamlos aus und nahmen bewusst deren seelischen Zusammenbruch 
in Kauf, wenn diese von ihren Erinnerungen überwältigt wurden. Wie sehr die 
Verteidiger die Geschehnisse auf den Kopf stellten und damit die Zeugen fas-
sungslos machten, brachte einer von ihnen, Rechtsanwalt Dr. Hans Laternser 
(1908-1969), auf den Punkt: Den Angeklagten sei es gelungen, bei den „Selek-
tionen“ Leben zu retten oder es zumindest zu verlängern, wenn sie die Neuan-
kömmlinge nicht gleich ins Gas geschickt hätten.6 Jeder Zeuge stand unter dem 
Druck, dass seine Erinnerung nicht präzise genug, seine Aussage anzweifelbar 
war und so das ganze Leid, das er in Auschwitz erfahren hatte, in ein Nichts ver-
kehrt wurde. Für die Zeugen bedeutete es eine Last zu wissen, dass die Unmög-
lichkeit, zwanzig Jahre nach den Geschehnissen jede Einzelheit genau angeben 
zu können, ihre Aussagen juristisch fragwürdig erscheinen ließ.7

Das galt auch für die Sintiza Zilli Reichmann-Schmidt (geb. 1924). Sie war 
im „Zigeunerlager“ von Auschwitz-Birkenau eine Beziehung zu Hermann Dia-
manski eingegangen. Beim ersten Auschwitz-Prozess hatte sie noch nicht aus-
gesagt, weil ihr Wohnsitz nicht bekannt war. Später war sie vernommen worden, 
wollte aber zunächst nicht in einem Prozess auftreten. Erst am 23. Februar 1988 
sagte sie in Siegen im Prozess gegen den ehemaligen SS-Rottenführer Ernst Au-
gust König (1919-1991) aus. Dies war der einzige Strafprozess in der Bundesre-
publik Deutschland, der sich grundsätzlich mit der nationalsozialistischen „Zi-
geunerpolitik“ befasste und mit einer Verurteilung endete.8

Zilli Reichmann war ungern nach Siegen gefahren. Ihr Mann Anton Schmidt 
begleitete sie und durfte auch während ihrer Vernehmung als Beistand neben ihr 
sitzen, so wie man es vielen Zeugen gestattete. Sie hatte Angst gehabt, zur Ver-
handlung zu kommen, erklärte sie dem Gericht, Angst davor, König zu begeg-
nen, dessen Brutalität sie immer wieder erlebt hatte, Angst davor, auf alles, was 
ihr widerfahren war, zurückzublicken. An seinen Augen, die sich ihr eingeprägt 
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hatten, erkannte sie König sofort wieder. Mehrfach musste die Sitzung unterbro-
chen werden, weil Zilli Reichmann, von ihren Erinnerungen eingeholt, weinen 
musste. Der Staatsanwalt fragte dennoch immer wieder nach, wollte alles genau-
er wissen. Noch schlimmer waren Königs Verteidiger, die gezielt versuchten, sie 
durch Fragen nach Details aus lange zurückliegenden Vernehmungen aus dem 
Konzept zu bringen, um nachzuweisen, dass ihr Erinnerungsvermögen schwach 
sei. Damit nicht genug. Rechtsanwalt Arnold Roßberg, Vertreter der Nebenklä-
ger, „trug vor, die Verteidiger hätten gefeixt und gelacht. Das sei unangemessen 
angesichts des Leides, welches die Zeugin durch die Nazis hätte erleiden müs-
sen. Die Verteidiger seien unwürdig, an dem Verfahren teilzunehmen.“9

Die Strategie der Verteidiger glich somit derjenigen im Frankfurter Ausch-
witz-Prozess. Sie zielte darauf ab, die Zeugin zu demütigen. Die Verteidiger spiel-
ten mit deren Angst, indem sie sich durch ihr Verhalten als die Mächtigen ausga-
ben und die Erniedrigung wiederholten, die Zilli Reichmann in Auschwitz durch-
litten hatte. Dabei nutzten sie die traditionellen Vorurteile über „Zigeuner“. Das 
lässt sich auch bei weiteren Zeugenvernehmungen nachweisen.10

Ein Anklagepunkt war für Zilli Reichmann besonders wichtig. Sie hatte im 
Krankenbau des Lagers erlebt, wie dort eine zuvor angeschossene „Zigeunerin“ 

Ankunft in Auschwitz-Birkenau – Selektion und Auswahl der Arbeitsfähigen durch SS-
Männer, 1944
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starb. Ihr Bruder Otto Reichmann (1926-2009) war gegenüber seiner Schwester 
und in den Vernehmungen während der Untersuchung gegen König überzeugt 
gewesen, ihn als den Mörder gesehen zu haben. In der Hauptverhandlung – er 
wurde an einem anderen Tag gehört – konnte er sich aber nicht mehr mit letzter 
Sicherheit erinnern. Zu Zilli Reichmanns Erbitterung musste König in diesem 
Punkt mangels Beweisen freigesprochen werden. Wegen anderer Morde verur-
teilte ihn das Gericht 1991 zu lebenslanger Haft. Er nahm sich kurz darauf das 
Leben.11 Die Ereignisse lagen inzwischen mehr als 40 Jahre zurück, insofern ist 
es nicht verwunderlich, dass das Erinnerungsvermögen schwach war. Aber die 
gezielte Verwirrung der Zeugen durch die Verteidigung trug zu deren Verunsi-
cherung bei. Sie sollten als Akteure ausgeschaltet werden.

Versuchen wir, die Last, die Hermann Diamanski und Zilli Reichmann bedrück-
te, noch in weiteren Bereichen zu erfassen. Von Angehörigen und Bekannten weiß 
ich, dass es Hermann Diamanski schwer fiel, gegen Boger auszusagen. Warum 
empfand er Skrupel, den Massenmörder und sadistischen Menschenschinder zu 
belasten? Der Grund dürfte darin liegen, dass er an Boger auch andere Erinnerun-
gen hatte. Dieser war 1940 wegen Vorfällen während seines Einsatzes in Polen zu 

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau – Aufnahme aus einem sowjetischen Doku-
mentarfilm, Januar 1945
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vier Monaten „Ehrenhaft“ verurteilt worden.12 Seine „Ehrenhaft“ saß Boger im 
Gefängnis des Reichssicherheits-Hauptamtes an der Berliner Prinz-Albrecht-Stra-
ße ab. Dort traf er im Herbst 1940 Hermann Diamanski. Wie kam letzterer dorthin?

1910 unehelich in Berlin als Hermann Dimanski geboren und von Verwand-
ten gleichen Namens in Danzig adoptiert, ergriff er den Beruf eines Seemanns. 
1932 heiratete er in Danzig, doch die Ehe wurde 1940 geschieden. Schon vorher, 
1937, hatte sich seine Existenz dramatisch verändert. Weil er kommunistische 
Schriften geschmuggelt hatte, drohte ihm Verhaftung. Er flüchtete nach Spanien 
und kämpfte dort im Bürgerkrieg. Nach der Niederlage der Republik gegen die 
Truppen General Francos 1938 befand er sich erneut auf der Flucht vor den Na-
zis. 1940 wurde er verhaftet. Im Berliner Reichssicherheits-Hauptamt traf er auf 
Boger. Anschließend durchlief Dimanski verschiedene Gefängnis- und KZ-Sta-
tionen, bis er im Oktober 1942 nach Auschwitz „überstellt“ wurde.

Sein Weg in den Kommunismus verlief nicht so geradlinig, wie er es später 
hinstellte. 1930 war er in Danzig in die NSDAP eingetreten.13 Wegen seiner er-
wähnten Schmuggeltätigkeit wurde er dann 1938 wieder ausgeschlossen. Wir 
wissen nichts Näheres über seine Motive, sich den Nationalsozialisten anzuschlie-
ßen und dann zu den Kommunisten zu wechseln. Jedenfalls verschwieg er in 
Spanien – wie in den folgenden Jahren – seine NSDAP-Zeit und gab an, 1930 
Mitglied der KPD geworden zu sein, um Schwierigkeiten auszuweichen. Ich 
schließe nicht aus, dass er irgendwann wohl selbst daran glaubte. Manchmal 
sehen Menschen, die Trau-mata durchlitten haben, eine wie auch immer kon-
struierte Biografie gegebenenfalls als wahr an.

Wurde H. Diamanski im Berliner Gestapo-Gefängnis „umgedreht“, weil 
man ihn als ehemaliges NSDAP-Mitglied unter Druck setzte? Wollte er des-
halb nur ungern gegen Boger aussagen? Dessen Verteidiger Hans Schallock 
(1902-?) deutete dies an, indem er darauf hinwies, dass aufgrund der gemein-
samen Haftzeit eine besondere Beziehung zwischen seinem Mandanten und 
der „schillernden Persönlichkeit“ Diamanski bestanden habe. Dieser sei ein 
„Konfident“, ein Vertrauter oder gar Spitzel gewesen.14 Es gibt keinen einzigen 
Hinweis darauf, dass Diamanski irgendwen oder irgendetwas verraten hat. Er 
gehörte der Widerstandsorganisation im Lager an. Wäre er tatsächlich ein Spit-
zel gewesen, hätte er sich wohl überhaupt nicht bereitgefunden, im Prozess 
auszusagen – die Gefahr wäre zu groß gewesen, dass er von anderen Häftlingen 
oder von Boger selbst entlarvt worden wäre. Boger erwähnte eine Spitzeltätig-
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keit mit keinem Wort, ebenso wenig Diamanskis frühere NSDAP-Mitglied-
schaft. Stattdessen erklärte er: „Ich kenne den Zeugen sehr gut aus Berlin. Ich 
könnte ihn auf mehrere Täuschungen hinweisen, aber ich möchte ebenso ka-
meradschaftlich sein wie er früher.“

Diese „Kameradschaft“ – ein Versuch Bogers, seine „Anständigkeit“ zu be-
weisen, die er immer wieder betonte – legte Diamanski im Prozess völlig offen. 
Er hob hervor, Boger habe ihm viel geholfen. „Ich selbst kann mich über ihn nicht 
beschweren. Ich glaube, dass er mir das Leben gerettet hat. Sein Verhalten führe 
ich auf die gemeinsame Haftzeit in der Prinz-Albrecht-Straße zurück.“15 Diaman-
ski fühlte sich somit unwohl dabei, über Boger auszusagen, weil er ihm etwas zu 
verdanken hatte – und vielleicht auch deshalb, weil er diesen, der doch sonst nur 
als besonders grausam dargestellt wurde, bezogen auf sich selbst mit einer posi-
tiven Äußerung charakterisierte. Das war eine Last. Auch damit stand er nicht 
allein. Viele Häftlinge, vor allem wenn sie zu Funktionen eingeteilt waren, muss-
ten mit der SS kooperieren, wenn sie überleben wollten. Dafür erhielten sie klei-
ne Privilegien, die manche brutal ausnutzten. Auf jeden Fall halfen sie mit, dass 
das Lagersystem funktionierte. Andererseits retteten sie in vielen Fällen Häftlin-
gen das Leben oder erleichterten es zumindest. Mit diesem Zwiespalt vor Ge-
richt umzugehen, war für sie nicht einfach. Durch seine Nähe zu Boger dürfte 
auch Diamanski davon betroffen gewesen sein.

Aber es ging noch weiter. Diamanski litt unter den zahlreichen Vernehmun-
gen. Er wurde auch in mehreren Verfahren vorgeladen, in denen die Praktiken 
des Lagerarztes Dr. Josef Mengele (1911-1979) eine Rolle spielten. Diamanski 
schilderte detailliert, was er mit eigenen Augen gesehen hatte, und trug damit zur 
Aufklärung bei. Doch die Vorgänge im Lager verfolgten ihn in Albträumen, wie 
mir Angehörige berichteten.16 Schließlich lehnte er weitere Befragungen ab. Of-
fensichtlich war es ihm nicht gelungen, mit seinen Erlebnissen „fertig zu wer-
den“. Wie ist das zu erklären?

Schon bald gehörte er in Auschwitz einem Netzwerk von Kommunisten und 
Sozialisten an, das sich bemühte, eine Widerstandsbewegung aufzubauen und sei-
ne Leute in Funktionsstellen zu bringen, um Einfluss auf die Behandlung der Häft-
linge zu gewinnen.17 Dimanski – ich muss noch einmal zur ursprünglichen Na-
mensform zurückkehren – übte verschiedene Funktionen aus, bevor er in das „Zi-
geunerlager“ verlegt wurde, zunächst als Blockältester. Vom 15. Januar bis 11. Juli 
1944 übte er die Funktion des Lagerältesten aus – man nannte ihn „Zigeunerba-
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ron“. Danach noch an anderen Stellen eingesetzt, musste er im Januar 1945 einen 
der berüchtigten „Todesmärsche“ in das KZ Buchenwald bei Weimar mitmachen. 
Hier ist er am 11. April 1945 von US-amerikanischen Truppen befreit worden.

Diamanskis spätere Aussagen sind wichtige Quellen zum Lagerleben, insbe-
sondere zu den Verhältnissen im „Zigeunerlager“. Aber er zeigt auch, dass es 
immer wieder möglich war, zusätzliche Lebensmittel zu „organisieren“ und im 
Einzelfall sogar Leben zu retten – ein Hinweis auf Handlungsspielräume, die al-
lerdings begrenzt waren: Die Ermordung von rund 4200 „Zigeunern“, die am 
Schluss noch in Auschwitz verblieben waren, in der Nacht vom 2. auf den 3. 
August 1944 ließ sich nicht verhindern.18 Dimanski war zu dieser Zeit schon 
versetzt, erlebte aber die „Liquidierung“ mit und erlitt einen Nervenzusam-
menbruch. Er hat vielen Menschen geholfen, wie in zahlreichen Erinnerungen 
bestätigt wird, nicht zuletzt vom Sinto Franz Spindler (1926-2008), der Dia-
manskis „Kalfaktor“, sozusagen sein Diener oder Gehilfe, gewesen war, oder 

Über das sogenannte „Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau
Die im Februar 1943 eingelieferten Sinti und Roma wurden im Lager IIe in Birke-
nau untergebracht. Insgesamt waren im Laufe der nächsten Monate etwa 21000 von 
ihnen aus verschiedenen Ländern betroffen. Es handelte sich um ein Familienlager. 
Kommandant Rudolf Höss erwähnt im Zusammenhang mit dem Besuch Heinrich 
Himmlers: „Ich zeigte ihm das Zigeunerlager eingehend. Er sah sich alles gründ-
lich an, sah die vollgestopften Wohnbaracken, die ungenügenden hygienischen Ver-
hältnisse, die vollbelegten Krankenbaracken, sah die Seuchenkranken, sah die Kin-
derseuche Noma, die mich immer erschauern ließ.“
Als Ergebnis seines Besuches gab Himmler den Befehl, die noch am Leben geblie-
benen Sinti und Roma zu liquidieren. Dies geschah am 2. August 1944. In den Gas-
kammern von Birkenau wurden an jenem Tage 2897 Sinti und Roma vergast. Die 
Aktion verlief  nach dem Bericht von Seweryna Szmaglewska in ihrem Buch „Dymy 
nad Birkenau“ („Rauch über Birkenau“, Warschau 1958, S. 18) folgendermaßen: 
„Einige Wochen später wurde das Männerlager [es grenzte an das „Zigeunerla-
ger“] von einem Schrei von vielen tausend Menschen aus dem Schlaf geweckt. Es 
genügte, aus der Baracke zu gehen, um festzustellen, was vor sich ging. Im taghell 
erleucheteten Zigeunerlager laufen, von SS-Männern gejagt, Zigeuner, Zigeunerin-
nen und ihre Kinder. In Fünferreihen gehen sie – dem Befehl nach – auf den Weg und 
dann zum Krematorium. Sie leisten Widerstand, und daher erschallen die Schreie 
über Birkenau. Der Lärm dauert die ganze Nacht, aber gegen Morgen ist das Zigeu-
nerlager leer.“
Aus: Kazimierz Smoleń, Auschwitz 1940-1945 – Ein Gang durch das Museum, Auschwitz-Mu-
seum 51974, S. 106
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von Zilli Reichmann, die er mehrfach vor der Ermordung bewahrt hat. Aber die 
Ermordung ihrer Tochter und ihrer Eltern konnte er nicht verhindern. Das hat 
ihn zeitlebens belastet.

Zilli Reichmann sieht heute noch, wenn sie nachts wach wird und sich in 
Auschwitz wähnt, ihre kleine Tochter Gretel und ihre Eltern vor sich. Alles Er-
lebte verfolgt sie stets aufs Neue. 1924 im thüringischen Hinternah geboren, er-
innert sie sich heute an eine glückliche Kindheit. Mit ihren Eltern und Geschwis-
tern, einer Schaustellerfamilie, zog sie im Wohnwagen umher. In den 1930er-
Jahren endete das verhältnismäßig unbeschwerte Leben. Alle Sinti und Roma 
wurden von Arbeitsgruppen der nationalsozialistischen „Rassenhygienischen 
Forschungsstelle“ erfasst und vermessen. Nach Kriegsbeginn 1939 durften sie 
ihre Wohnorte nicht mehr verlassen. Die Familie Reichmann wich dennoch nach 
Frankreich aus. Dort wurde Zilli 1942 verhaftet, wenig später auch ihre Eltern. 
Nach Aufenthalten in mehreren Gefängnissen und Lagern landeten sie 1943 im 
„Zigeunerlager“ von Auschwitz-Birkenau. Hier erlebte Zilli katastrophale hy-
gienische Bedingungen, Willkür und Gewalt, Korruption und Schwarzhandel, 
unmenschliche medizinische Experimente, Hunger und massenhaftes Sterben. 
Nicht zuletzt Hermann Diamanski half, dass Zilli Reichmanns Familie zunächst 
überlebte. Am 2. August 1944 wurde Zilli in das KZ Ravensbrück „überstellt“. 
In der folgenden Nacht ermordeten die Nazis die zurückgebliebenen Sinti und 
Roma, darunter Zillis Familie, auch ihre vierjährige Tochter. Das alles kann Zilli 
Reichmann nicht vergessen. Warum hat sie überlebt und ihre Familie nicht? Lan-
ge Zeit war es ihr unmöglich, darüber zu sprechen.

Lageraufnahme einer Häftlings-Sinteza mit der Nummer Z 9260, etwa 1943
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Auch Hermann Diamanski ließen die Erinnerungen an Auschwitz nicht los. 
Das macht die erneute Wende in seinem Leben zwischen 1945 und 1947 deut-
lich. Nach seiner Befreiung aus Buchenwald trat er als Fahrer und Dolmetscher 
in den Dienst der Amerikaner. Kurz hintereinander heiratete er drei Mal. Nach 
dem Scheitern der ersten dieser Ehen, noch vor der Geburt des gemeinsamen Soh-
nes, brach Dimanski alle Beziehungen ab, flüchtete überstürzt mit zunächst 

Eva Justin von der Rassenbiologischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes 
bei der  Schädelmessung einer alten Sinteza in Stein (Pfalz), 1938
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unbekanntem Ziel und änderte seinen Nachnamen in Diamanski sowie sein 
Geburtsdatum samt Geburtsort.
Seine erste Ehe im Jahre 1932, seine schnelle Heirat 1945 und seine ebenso 
schnelle Flucht hat Hermann Diamanski in allen späteren Dokumenten ver-
schwiegen. Auch für seine noch lebenden Angehörigen aus der dritten und vierten 
Ehe kamen meine Entdeckungen überraschend. Die Gründe für seine Flucht lie-
gen im Dunkeln. Die drei Heiraten zwischen 1945 und 1947 weisen aber m. E. 
darauf hin, dass Diamanski nach den furchtbaren Erlebnissen in den Lagern nach 
Bindungen suchte, dazu jedoch noch nicht fähig war.19 Auch die erneute „Berei-
nigung“ seines Lebenslaufes dürfte auf die vorangegangenen Geschehnisse zu-
rückzuführen sein. Die traumatischen Erfahrungen in Auschwitz, nicht zuletzt 
die Vergasung der ihm – zumindest teilweise – ans Herz gewachsenen „Zigeu-
ner“, haben nach meiner Überzeugung sein Verhalten nach 1945 beeinflusst.

1947 wechselte Hermann Diamanski mit seiner Familie in die Sowjetische 
Besatzungszone, die spätere DDR. Hier machte er zunächst Karriere. Es sah so 
aus, als könne die Familie endlich ein gesichertes Leben in geordneten Verhält-

Sonderausweis für Verfolgte des NS-Regimes, ausgestellt in Offenach für H. Diamanski, 
19. Juni 1946. Zu dieser Zeit bereits mit seiner Namensänderung, kurz darauf von ihm 
wieder sein Vorname „Hermann“ hinzugefügt – Privatarchiv Klaus Dirschoweit
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nissen führen. Doch schon bald geriet Diamanski ins Visier misstrauischer Par-
teiorgane und des Staatssicherheitsdienstes, der Stasi. Nach und nach zog sich 
deren Netz immer enger um ihn zusammen. Vor der drohenden Verhaftung floh 
er mit seiner Familie Ende Februar 1953 nach West-Berlin.20

Danach bot Hermann Diamanski einem US-amerikanischen Geheimdienst 
seine Dienste an. Er brauchte Geld, und er hatte keinen Grund, die DDR zu scho-
nen. Darüber hinaus hoffte er, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden. 
Dies gelang nicht, weil ihn die deutschen Institutionen verdächtigten, weiterhin 
ein überzeugter Kommunist zu sein. Auch die US-amerikanischen Behörden lie-
ßen ihn fallen. Für sie war er nutzlos.21 Er siedelte mit seiner Familie nach West-
deutschland über. Die Stasi überwachte ihn bis 1973.

In der Bundesrepublik Deutschland saß Hermann Diamanski nun zwischen al-
len Stühlen. Die westdeutschen Kommunisten betrachteten ihn als Verräter, die 
bundesdeutschen Behörden hingegen nach wie vor als Kommunisten. Durch 
die Flucht aus der DDR und das Scheitern seiner Bemühungen in West-Berlin 
war die Familie mittellos geworden. Aus einem verhältnismäßig gesicherten, ja 
wohlhabenden Leben in der DDR stürzte sie in völlige Armut. Erst allmählich 
ging es ihr wieder besser, nachdem Hermann Diamanski eine Anstellung gefun-
den hatte.

Eine „Wiedergutmachung“ wegen seiner Verfolgung in der Nazi-Zeit blieb 
Diamanski zunächst versagt. Die Entschädigungsämter lehnten seinen Antrag ab, 
weil er Kommunist und in die DDR gegangen sei. Vor Gericht konnte Diaman-
ski nur geringfügige Summen erstreiten. Erst 1970 erfolgte nach einem weiteren 
Verfahren eine größere Auszahlung. Auch Diamanskis gesundheitliche Probleme 
wurden jetzt als eine Folge seiner Haftzustände anerkannt. Heute würde man 
wohl von „posttraumatischen Belastungsstörungen“ sprechen.22 Immerhin lebte 
er nun noch einige Jahre in relativer Ruhe und materieller Sicherheit. Im Jahre 
1976 ist er in Frankfurt am Main gestorben.

Hermann Diamanski hoffte nach Auschwitz und Buchenwald auf eine 
neue, gerechte Welt und darauf, endlich einmal ein „gutes Leben“ zu haben,23 
– ein Traum, der an den Verhältnissen in der DDR zerschellte. Nach seiner Flucht 
musste er um seine Existenz kämpfen. Es blieb ihm keine Zeit, seine Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit zu überwinden. Diamanski holte das Grauen in Träu-
men, aber auch im täglichen Leben immer wieder ein. Er war zunächst bereit, 
in Vernehmungen und vor Gericht zur Aufklärung der nationalsozialistischen 
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Verbrechen beizutragen. Doch schließlich ging es nicht mehr, und er versuchte, 
einen „Panzer“ um sich zu legen, sich in ihn einzukapseln, um sich zu schüt-
zen.24 Zeit seines Lebens hat er sich für andere Menschen eingesetzt. Das ist 
ebenso beeindruckend wie sein Mut, trotz ständigen Scheiterns immer wieder 
neu anzufangen, auch wenn der „große Sinn“ verloren gegangen war. Es be-
deutete für ihn eine Last, als Zeuge auftreten zu müssen und sich damit jeweils 
neu sein Scheitern zu vergegenwärtigen.

Zilli Reichmanns Schicksal nahm eine andere Wende. Noch vor Kriegsende 
war ihr die Flucht aus einem Lager gelungen. Seit 1948 lebte sie mit dem Sinto 
Anton Schmidt zusammen, der ebenfalls die KZ-Haft überstanden hatte. 1950 
stellte sie einen Antrag auf „Wiedergutmachung“, der abgelehnt wurde, weil sie 
angeblich nicht aus „rassischen“ Gründen verhaftet worden sei, sondern als „Aso-
ziale“. Wieder begegnete sie traditionellen „Zigeunerbildern“, die sie beleidig-
ten und demütigten. Erst zwischen 1966 und 1969 kam es zu bescheidenen Ent-
schädigungszahlungen. Für ihre ermordete Tochter Gretel erhielt sie nichts. Hier 
bestehe kein Anspruch, denn diese habe sich nie auf dem Gebiet des Deutschen 
Reiches in den Grenzen von 1937 aufgehalten. Zilli Reichmann ist noch heute 
fassungslos: „Deutsche durften Gretel umbringen, aber für eine Entschädigung 
waren sie nicht zuständig.“25

Die Vorgänge während ihres Bemühens um „Wiedergutmachung“ verstärkte 
ihre mit den Erlebnissen in Auschwitz verbundene Traumatisierung. Sie kapselte 
sich ein, wollte nicht weiter über Auschwitz reden, legte – wie Diamanski – ei-
nen „Panzer“ um sich. Erst nach ihrer Aussage gegen König fiel es ihr trotz des 
Verhaltens der Verteidiger leichter, über ihre Erfahrungen zu sprechen. In den 
vielen Gesprächen, aus denen unser gemeinsames Buch entstanden ist, vermoch-
te sie erstmals umfassend über ihre Erfahrungen zu berichten.26 Es hat sie sogar 
ermutigt, öffentlich aufzutreten und ihre Erinnerungen noch einmal gesondert in 
Buchform herauszugeben.27 Und doch: Manchmal schiebt Zilli Reichmann die 
Erinnerung mit dem Gefühl weg, das alles habe eigentlich nichts mit ihr zu tun. 
Oder sie empfindet, dass sie eigentlich eine andere Person sei, wenn sie über ihre 
Erinnerungen berichtet. Aber sie ist glücklich, dass das „Wiedererleben“ der 
furchtbaren und schmerzlichen Geschehnisse sie aus der Erstarrung befreit hat.

Zilli Reichmann und Hermann Diamanski traten in zwei wichtigen Prozessen 
gegen nationalsozialistische Verbrecher als Zeugen auf und sprachen auch bei an-
deren Gelegenheiten über ihre Erfahrungen. Ihre Zeugenschaft bedeutete ihnen in 
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mancherlei Hinsicht eine Last. Diese wirkte sich auch auf ihr Leben nach dem 
Ende der Gewaltherrschaft und nach ihrem Auftreten bei den Gerichtsverhandlun-
gen aus. Die Art und Weise ihres Umganges mit der Vergangenheit weist viele 
Gemeinsamkeiten auf und ist dennoch individuell. Zilli Reichmann und Hermann 
Diamanski stehen für zahlreiche andere, die als Betroffene sowie als Akteure die 
Aufklärung und Ahndung der Verbrechen erst ermöglicht haben. Sie handelten als 
„Bevollmächtigte“ für all die Menschen, die als Ermordete nicht mehr aussagen 
konnten, für all diejenigen, die später gestorben sind oder nicht fähig waren, ihr 
Schweigen zu brechen. Zilli Reichmann und Hermann Diamanski haben, wie vie-
le andere, die Last der Erinnerung und der Zeugenschaft auf sich genommen. Wir, 
die wir damit indirekte Zeugen geworden sind, tragen diese Last weiter und sind 
zum Handeln aufgefordert, damit niemand mehr solche Erfahrungen, wie sie Zilli 
Reichmann und Hermann Diamanski gemacht haben, durchleiden muss.28
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